
Rechtsprechung / 2. Eherecht / 2.7 Nachehelicher Unterhalt

Bundesgericht, Entscheid vom 30. Januar 2017 -
5A_43/2016
Art. 125 ZGB: Nachehelicher Unterhalt nach lebensprägender Ehe.

Nach einer lebensprägenden Ehe ist für die Ermittlung des gebührenden Unterhalts auf den während der Ehe
gelebten Standard abzustellen…
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